
Aufnahmeantrag 

 

Hiermit beantrage ich als Mitglied in den Verein „Freunde des Ev. Jugendwerks Bezirk Herrenberg 
e.V." aufgenommen zu werden. 

 
Persönliche Daten 
Name                                                     Vorname 
 
Straße  
 
PLZ   Ort 
 
Geburtstag 
 
E-Mail 
 
Die Satzung des Vereins ist mir bekannt und ich erkenne sie an.  
Jahresbeitrag  (  ) Schüler: 10,00 € 
   ( ) Erwachsene: 25,00 € 
   ( ) Familien: 35,00 € 
   ( ) anderer Betrag: ________________________ € 
 

Datum, Unterschrift Antragsteller oder bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
Gläubiger -Identifikationsnummer des Vereins Freunde des Ev. Jugendwerks  
Bezirk Herrenberg e.V.: DE69ZZZ00000151987 
MANDATSREFERENZ: Die Mandatsreferenz ist Ihre Vereinsmitgliedsnummer.  
Ich ermächtige hiermit den Verein Freunde des Ev. Jugendwerk Bezirk Herrenberge.V.  
die von mir laut jeweils gültiger Beitragsordnung zu entrichtenden Mitgliedsbeiträgen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem oben genannten Verein auf mein Konto  
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-  
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelte n dabei die mit  
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
ZAHLUNGSART: Wiederkehren de Zahlung 

 
 
Kontoinhaber: 
 
Straße Kontoinhaber 
 
 Ort Kontoinhaber  
 
 Kreditinstitut  
  
 BIC  
 
 IBAN  
  
Datum, Ort, Unterschrift (Kontoinhaber) 
 
 
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den Antragsteller: 
 
 

 
(Nur angeben, falls Kontoinhaber nicht mit Antragsteller identisch ist) 
 
Der Jahresbeitrag wird Ihnen am 15.05. eines jeden Jahres von Ihrem Konto eingezogen. Sollte der 15.05. nicht auf einen Bankarbeitstag fallen, 
findet der Einzug am nächstfolgenden Bankarbeitstag statt. 
 
 
 
 
 



Hinweise zum Datenschutz 
 
Die nachstehenden Informationen betreffen die Speicherung Ihrer persönlichen Daten im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft im den Verein Freunde des 
Ev. Jugendwerk Bezirk Herrenberg e.V.  im Folgenden mit Förderverein bezeichnet. Die Verwaltung der Daten ist aus vertraglichen und 
gesetzlichen Gründen notwendig. Ohne diese Daten können wir die vertraglichen Vereinbarungen nicht erfüllen. Verantwortlich für die Speicherung 
der persönlichen Daten ist der: 
Verein Freunde des Ev. Jugendwerk Bezirk Herrenberg e.V., Erhardtstr. 2 71083 Herrenberg 
Ihre Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
• Durchführung und Beendigung des Mitgliedschaftsvertrages, Beitragseinzug 
• Gesetzliche und behördliche Anforderungen (z.B. steuerliche Aufbewahrungspflicht) 
• Interne Verwaltung, Veranstaltungs- und Sitzungsmanagement, allgemeine Korrespondenz mit Mitgliedern, interne Statistiken, 
Verwaltung der Organe des Fördervereins (Vorstand, Arbeitsgruppen, Helfer) 
• Zusendung von Informationen per Post und per E-Mail, wie Einladung zur Mitgliederversammlung, Einladungen und Informationen zu 
Veranstaltungen, Neuigkeiten. 
Der Förderverein verarbeitet folgende personenbezogene Daten zu Ihrer Person: 
a) Vorname, Nachname 
b) Geburtsdatum 
 c) Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
d) E-Mailadresse  
e) Datum des Vereinsbeitritts und -austritts 
f) Bankverbindung (IBAN) 
Die Speicherung Ihrer Daten beruht auf den folgenden Rechtsgrundlagen: 
• Vertragserfüllung (Mitgliedschaft im Verein) 
• Rechtliche Verpflichtung (steuerliche Aufbewahrungspflicht) 
• Berechtigte Interessen des Fördervereins (interne Verwaltung, allgemeine Mitgliederkorrespondenz, Veranstaltungsmanagement, 
interne Statistik) 
Der Förderverein kann Dritte zur Abwicklung der Vereinsgeschäfte nutzen. Diese haben im Rahmen der Abwicklung Zugriff auf die persönlichen 
Daten¸ der Verein Freunde des Ev. Jugendwerk Bezirk Herrenberg e.V., Erhardtstr. 2 71083 Herrenberg lässt sich dazu die Einhaltung der 
daten- und persönlichkeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zusichern. 
Die personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie es für die oben genannten Zwecke erforderlich ist und solange gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen dies verlangen. In der Regel beträgt die Speicherfrist aufgrund buchhalterischer Vorgaben 10 Jahre. In der Zeit zwischen 
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung der Daten eingeschränkt. Die Datenkategorien a) bis e) werden zum Zweck 
der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen 
Archivierung der Mitglieder zugrunde. 
 
 

 
 
 
 


